
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Karlsruher Zeitung. 1784-1933
1927

39 (16.2.1927) Badische Kultur und Geschichte



Beilage zur Ikarlsruder Leitung . Badiscder Ltaatsanzeiger Dr . 39 n . $ cbvmv W27

Die Lrricklung des Lrzbistums
Freiburg vor Kundert Jakren

^ er katholische Volksteil Badens wind im Laufe des
Sommers die Säkularfeier der Begründung der Erz.
diözese Driburg begehen . Die Änderung der kirchlichen
Verfassung erwies sich damals als notwendig infolge
der Nmaesraltung der staatlichen Verhältnisse durch die
Krieaszüge Napoleons und die, Säkularisation der geist¬
lichen Herrschaften.

Das nengebildete Großherzogtum Baden vereinigte
in seinem Gebiet die Bestandteile von sechs Bistümern .
Das soa . Oberland gehörte größtenteils zum Bistum
Konstanz : das Gebiet des Kinzig , und Renchitals zum
Bistum Straßbnrg ; das Gelände zivischen Oostal , Phi -
lippsbnrg und Bruchsal zum Bistum Speier ; die Pfalz
mit den Städten Heidelberg, Mannheim und Weinheim
zum Bistum Worms : die Pfarreien des Gebiets zwi -
schen Eberbach -Landa -Wertheim waren den Bistümern
Mainz und Würzburg zugeteilt .

In den übrigen süddeutschen Staaten , Württemberg ,
den beiden Hessen und Nassau bestanden ähnliche Ver¬
hältnisse. Das Königreich Württemberg setzte sich zu¬
sammen ans Teilen der Bistümer Augsburg , Würz -
burg , Regensburg , Konstanz und Worms .

Die badische Regierung n>ar . geneigt , zur Regelung
der kirchlichen Zustände mit Rom zu verhandeln und
hatte diese Absicht im Ersten Konstitutions -Edikt vom
14. Mai beurkundet.

Die meisten Bistümer , die - Anteil am Gebiet des
Großherzogtums Baden hatten waren beim Erlaß des
Ersten Konstitutions -Edikts verwaist . Nur das Bis¬
tum Konstanz lmtte in Karl Theodor von Dalberg seit
1800 einen Bischof, der aber von 1802 ab zugleich auch
Kurfürst und Erzbischof non Mainz ivar und daher die
Verwaltung der Diözese Konstanz dem Domkapitular
Ignaz von Wessenberg überließ . Die eigenmächtige Er¬
nennung v . Wessenbergs zum Generalvikar durch Kur -
fürst v . Dalberg wurde vom päpstlichen Stuhl nicht an¬
erkannt: Trotzdem nahm . Frh . Ignaz v . Wessenberg
die Funktionen eines Generälvikars und nach dem Tode
Dalbergs auch das Amt des Bistumsverwesers wahr .

Die Absicht der badischen Regierung , mit Rom wegen
Neuregelung der Kirchenverfassung zu verhandeln , kam
lasige Zeit nicht zur Ausführung . So lange Napoleon
Macht und Einfluß ' hatte und im Kampfe mit dem
Papste stand, mochte wohl die etwas von ihm abhängige
badische Regierung keine Unterhandlungen mit Rom
anknüpfen . Die Ernxlrtungen , daß der Wiener Kon¬
greß sich , mit der Frage befassen werde, erfüllten sich
nicht. . Und doch erkannte die Staatsregierung in glei-
chc-m Maße wie der katholische Volksteil und die Kir¬
chenbehörde die Dringlichkeit einer Neuordnung an . In
der Denksckrift Wessenbergs an den Wiener Kongreß
hieß es : „Die Bistümer sieben großenteils verwaist : die
Domkapitel sterben aus : ihre , den Kirchengesetzen ent¬
sprechende Wirksamkeit ist gehemmt . Der Nachteil die¬
ser Zerrüttung und Auflösung der kirchlichen Verhält¬
nisse für das wahre Wohl der deutschen Staaten läßt
sich kaum berechnen .

"
Auf Anregung des Grobherzogs Ludwig von Baden

und des Königs Friedrich von Württemberg wurden in
einem nach Frankfurt einberufenen Kongreß deutscher
Fürsten die Mittel und Wege beraten , die gemäß den
Bestimmungen des Reichsdeputationsharrptschlusses zur
Neuordnung führen sollten. An diesem Kongreß nah¬
men außer Württemberg u . Baden teil : die beiden hes¬
sischen Staaten . Nassau, Mecklenburg, die sächsischenStaaten und die vier freien Städte . Im Laufe der
Verhandlungen , die vorn 21 . März 1817 bis zum 7. Ok -
tober 1818 dauerten , schieden die norddeutschen Staaten
aus :, .die ' fünf siiddeutschen Regierungen Baden , Würt¬
temberg. Hessen-Dannstadh , Hessen -Kassel und Nassauvereinbarten in einem Staatsvertrag die Unterlagen ,die den Verhandlungen mit Rom zur Neuerrichtung der
Oberrheinischen Kirchrnprovinz und der in den einzel¬nen Schälen herzustellenden ' Bistümer zugrunde gelegtwerden sollten . Württemberg und Baden sollten je einen
Gesandten nach Rom entsenden, um die im Vertrage( „Deklaration ") festgelegten Grundsätze der vereinigten
Negierungen dem Papste zu unterbreiten und über die
weiteren Einzelheiten zu unterhandeln . Als Vertreter
Badens wurde Staatsrat Freiherr Hans v . Türckheim,für Württemberg Staatsrat v . Schmitz -Grollenburg be¬
stimmt.

An : 22 . März 1819 hatten die beiden Staätsräte die
erste eingehende Besprechung mit dem Kardinal -Staats¬
sekretär v . Eonsalvi, dem Vertreter des Papstes . Die
in der „Deklaration " niedergelegten und dem ° Staats¬
sekretär überreichten Forderungen der fünf Mächte wa¬
ren stark beeinflußt von dem staatskirchlickien Geiste je¬
ner Zeit , der mit den Ausdrücken „Josephinismus "
und „Hegelianismus " gekennzeichnet wird . Kardinal
Consalvi verhehlte nicht , daß es sehr schwer sein würde ,
zwischen den Auffassungen der ' vereinigten Fürsten und
den Grundsätzen der kath . Kirchenregierung einen gang¬

baren Mittelung , zu finden. Die Verhandlungen , die :
durch das trotzige Verhalten des württemb . Staats rats
stark erschivert, mehrfach sogar gefährdet wurden , kamen
erst im August 1821 zum vorläufigen Abschluß . Das
Ergebnis der Vereinbarungen ist zusammengefaßt in
der päpstlichen Bulle „Provida solersque" vom 16. Au¬
gust 1821 , der Gründungsurkunde der Oberrheinischen
Kirchenprovinz und der fünf Bistümer Freiburg (Ba¬
den und Hohenzollern) , Rottenburg (Württemberg ) ,

'
Mainz (Großhetz . Hessen) , Fulda (Kurhessen) , Lim¬
burg (Nassau und die „freie Stadt " Frankfurt ) . i

Freiburg wurde als Metropole der Kirck)enprovinz
bestimnst , wurde Residenz des Erzbischofs , und die bis¬
herige Münsterpfarrkirche in Freiburg zur ' Dom - und
Metropolitankirche erhoben. Das bisherige Bistum
Konstanz wurde für aufgelöst erklärt .

Es blieben aber noch weiterhin viele Einzelfragen mit
Rom zu erledigen und die Unterhandlungen mußten
bis Oktober 1827 fortgesetzt werden. Die im zweiten
Teil der Unterhandlungen getroffenen Vereinbarungen
sind festgelegt in der Bulle „Ad dominici gregis custo-
diam"

: sie betreffen u. a. die Wahl des Erzbischofs
und der Tomkapi.tulare , die Vorbilldung der Geistlichen,
die Errichtung der Priesterseminare .

Als erster Erzbischof von Freiburg wurde der Frei¬
burger Univers. -Prof . Dr . Geminian Wanker gewählt.
Als seine Bestätigung von Rom in Freiburg eintraf ,
war der Gewählte einige Tage vorher an einer heftigen
Fieberkrankheit gestorben . Die zweite Wahl fiel auf den
Freiburgr Münsterpfarrer Bernhard Boll, der auch von
Großherzog Ludwig als „genehm " anerkannt wurde . Der

feierliche Weiheakt und die Inthronisation wurden am
21 . Oktober 1827 vollzogen .

Damit batte die Errichtung des Erzbistums Freiburg
ihren rechtlichen und tatsächlichen Abschluß erreicht.

Das erste Jahrhundert, 'weist folgende Erzbischöfe auf
‘ 1 . Bernhard . Bokl ( 1827 — 1836 ) , 2 . Ignaz Demeter

(1836—1842) , 3. Herrn , v . Vieari (1842—1868) , Sedis -
vakanz 1868—1882 , 4. Joh . Bapt . Orbin (1882—1886) ,5. Joh . Chr-ist. Moos (1880—1896) , Sedisvakanz 1896
bis 1898 , 6 . Georg Ignaz Komp, Bischof von Fulda ,
starb auf der Reise nach Freiburg in Mainz am 11.
Mai 1898 . Thomas Noevber (1898—1920 ) , Carl Fritz
seit 28. Oktober 1920.

<Dberdeuts<De Leitscdrikt kür Volkskunde
Unter dieser Überschrift stand in der Beilage dieser Zeitung

vom 26 . Januar 1927 eine Ankündigung der neuen Zeitschrift.
Darin war .der Befürchtung Ausdruck gegeben, >die Gründung
der Oberdeutschen Zeitschrift für Volkskunde würde bei vielen
Mitgliedern des Vereins Badische Heimat Bedenken erregen .
Da in der Ankündigung auf den genannten Verein und seine
Zeitschrift mit keinem Wort Bezug genommen sei , so sei an «,
zunehmen , mit der Neugründung solle «in Konkurrenzunter¬
nehmen geschaffen werden.

Diese Befürchtung ist ganz grundlos . Die Oberdeutsche
Zeitschrift will ■etwas ganz anderes als die Zeitschrift . der
Badischen Heimat . Sie wendet sich an Leute, die sich in die
Volkskunde als Wissenschaft vertiefen wollen. Ihrem Stoff¬
gebiet nach umfaßt sie nicht mrr Baden , sondern das ganze
oberdeutsche Kulturgebiet mit seinen Ausstrahlungen , also
Elsaß - Lothringen , Baden, Württemberg , Bayern , Österreich,
die Schweiz und das nicht mehr zu deutschen Staaten ge¬
hörende Tirol . Über diese Grenzen hinaus will sie allgemein
die Fragen der Volkskunde als Wiffenschaft klären . Sie wird
absichtlichst nicht Zeiffchrift für oberdeutsche Volkskunde, son-
>dern oberdeutsche Zeitschrift für Volkskunde genannt . Term
sie soll zeigen was Tn Oberdeutschland auf dem Gebiet« der
Volkskunde geleistet wird. GrundsätzlicheFragen der Volks¬
kunde, die an keine Grenzen gebunden sind , sollen sogar haupt¬
sächlich in ihr betont werden.

Als Herausgeber sind in der - vorläufigen Anzeige, die in der
Badischen Schulzeitung erschenen ist , mehrere Vevei-ne ge¬
nannt, . Darunter ist kein Verein , der eine selbständige Zeit -

, schafft für Volkskunde hat . So ist auch die Badische Heimat
nicht genannt , weil sie selbst ein« Zeiffchrift herausgibt , in
der die Volkskunde gepflegt wird.

Ein Konkurrenzunternehmen der Bad. Heimat gegenüber
kann man die Oberdeutsche Zeiffchrift für Volkskunde nicht
neunen , denn die Zeiffchrift der Badischen Heimat kann nicht
das ganze oberdeuffche Kulturgebiet umfassen. Ferner kann
sie sich nicht in dem Sinne wie di« neue Zeitschrift wissen -
schaftlich mit den Problemen der Volkskundebeschäftigen, da sie
ja auch auf die breite Masse des Volkes wirken will. Drittens
ober vertritt sie neben der Volkskunde noch ländliche Wohl¬
fahrtspflege , Familieuforschung, Heimat - und Denkmalschutz,kann sich also nur teilweise den Aufgaben der Volkskunde
widmen.

Die Schriften der Badischen Heimat und die Oberdeuffche
Zeiffchrift für Volkskunde gehen freilich nebeneinander her.Die oberdeutsche Zeiffchrift berichtet über die volksbu -ndlichen
Abhandlungen der -Bad. Heimat und die Zeiffchrift der Bad .
Heimat über die Arbeiten der Obevdeuffchen Zeiffchrift für
Volkskunde , Zwischen beiden Unternehmungen herrscht

j freundschaftlicher Austausch
Prof . Dr . Eugen Fehvle .

Von der Ibavt, dein Ibartbof
und dem Lindenhard

Von Albert Hauseustein, München
Jedes Kind bei "uns in Karlsruhe fennt den iog.

Hardtwald , und unsere „Räuberlesspiele" litten di sen
ausgedehnten Forst zum Schauplatz . Weniger geläufig
ist uns indessen die Hart und ganz verschollen der Hart -
Hof.

Die Hart , d . h . die . Rheinebene zwischen Rastatt und
Graben , bedeutet im Grunde genommen sprachlich
eigentlich nichts als „ Wald"

, vorn inittelhochdeutschen
„hart " abgeleitet. Tie Bezeichnung „Hardtivald" stellt
daher einen Pleonasmus dar . Auf die geschichtliche Ver¬
gangenheit dieser Hart , kurz - einzugehen , bietet mancher¬lei Interessantes in bezug aus Heimatforschung. Im 11.und 15 . Jahrh . begegnen wir der Hart mehrfach irr
Urkunden , Kopitalbüchern nsw. Im Jahre 1362 , am9. Januar , gibt Kaiser Karl IV . dem Markgrafen Ru -
dolf VI . dessen Fürstentum , die Markgrafschnst Baven
und seine sonstige Lande, nänrlich die Gegend .von Gra -
ben bis Mühlburg an di-e Alb , und von der Alb bis an
die Schivarzach und die Hart , die Stadt Ettlingen nsw.
zu Lehen, und am 14. Juli des näinlichen Jahres bcstä -
tigen Abt Johann von Maulbronn und der Konoent
dieses Klosters , daß sie ihren Hof , genannt Schröck ansder Hart (heute Leopoldshafen) gegen einen Morgen
Wiesen auf Besigheimer Gemarkung an Markgraf Ru¬
dolf VI . von Baden eingetauscht haben . Der Inhaber ?
dieser Lehen, Markgraf Rudolf VI . von Baden, erklärt
sich sodann in einer Urkunde vom 19 , August 1369 be¬
reit , daß er allen fahrenden Kanflenten in seinem Lands
von der Feste Gmben durch die .Hart bis oberhalb sei¬
ner Stadt Stollhofen sicheres Geleit geben wolle , was er
übrigens auch mit Straßburg vereinbart habe . Der
markgräflich badische Pfleger Heinrich v . Fleckenstein be¬
richtet unterm 19. Februar 1373 über die der Bnrg -
kaplanei zic Baden anfallenden Erträgnisse in b^zug auf
„ . . . . den hoff zuo Schreck in der Herschaft von Baden
itf der nyedern Hart by .dem Rine in Spirer Byschtuoin
gelegen.

" Pfalzgraf Ruprecht der Ältere bestätigt am
12 . März 1377 als Vormund der Markgrafen von Ba¬
den dem Herrenalber Abt Marquart und dem Konvent
dieser Klostergeineinsckiaft , daß alle „ire . hone vnd gute,die off . der .Hart gekegen" und welche sie von Graf : Otto
selig von Eberstein (1250)

'
inid von Markgraf Rudolf

selig (1286) erhalten haben, von jeglicher Abgabe aus¬
drücklich befreit seien. Nur den umliegenden Ortschaften
gegenüber , deren Allmende , und . Weiden es genieße, seidas Kloster verpflichtet, Farren und Widder, nsie es das
Bedürfnis erheische, zu lechen. Eine interessante Ur-
künde im Klosterarchiv zu ^ chwarzach besagt ferner , daß
„Wentzlausrvon Gottes Gnaden Römischer König, zu al¬
len Zeiten Mehrer des Reichs und König zu Böheim" ,den Markgrafen Bernhard I . von Baden mit dem Land¬
gericht und dem Lande „von der Albe biß ahn die
Schwartzach und die Hart , dazwischen Ettlingen die Stadt
und die Burg Meren (Iburg ) , als ferre die Gra¬
ben gehen"

, belehnt habe , und das Testament vom9. April 1399 , bestimmt ^als den letzten Willen die¬
ses Fürsten unter den Liegenschaften , die er seiner Ge¬
mahlin Anna von Dettingen vermacht , u . a. „ die Hart
bis Graben eingeschlossen"

. Die oben erwähnte Schwarz-
acher Urkunde stammt aus dem Jahre 1381 und wird
durch eine ebensolche König Rupprechts

' aus dem kur-
pfälzischen Archiv von 1401 bestätigt . 1440 kam es dann
zu Unstimmigkeiten zwischen Ettlingen und Neubnrg
„wegeü des Viehtriebes in der Harte"

, auf welche eine
Urkunde des Markgrafen Jakob I . vom 16 . April die¬
ses Jahres bezug nimmt.

Der Harthof , der zur Pfarrei Mörsch gehörte und mit
dem nachher zu besprechenden Lindenhardhof nicht zu
vertvechseln ist, wird zur Zeit der Hohenstaufen zum er¬
stenmal im Schenkungsbuchedes Klosters Reichenbach er¬
wähnt . Untenn Jahr 1160 etiva l>aben die Beauftrage «
„auf göttlichen Antrieb die Klostergüter zu Eutingem
Harda und Ottenweier (im Oberamt Nagold) für dau¬
ernd zu Händen des damaligen .Klostervogtes Adalbecck
von Calw für den hlg . Gregor übergeben.

" An dieser
Stelle kommt der Harthof zum erstenmal vor. Am 21.
August 1213 nimmt Papst Innozenz III . auf Bitten des
Klosters Herrenalb -dessen Güter in Hart , Lindenhard
usw. in seinen Schutz , und drei Jahre später, am 11 .
Oktober 1216 , bewilligt der düachfolger dieses Papstes ,
Honorius III . , „dem Mönchshofe zu Hart und demjeni¬
gen zu Lindenhard " („, . . grangiam de Hart , grangiam
de Lindenhart . .") näher bezeichnete Vergünstigungen.
Im Jahre 1250 werden dann die Gutshöfe oberhalb
Hart nochmals angeführt . Zu Kolbs Zeiten, also vor
etwas über hußdert Jahren , bestand der Harthof , der
damals ein herrschaftliches Gut war , noch aus zwei
Häusern , ward aber vor etwa 75 Jahren , da er nur 78
Morgen schlechten, unergiebigen Bodens umfaßte , voll¬
ständig niedergelegt . Die Stätte aber, wo er sich der¬
einst! erhob, ward aufgeforstst.

(Schluß folgt-)
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Stellungnahme des Deutschen Beamten *
dundes zum IKeichsdaushattsgesetz 1927

Der Deutsche Beamtenbund Hat unter dem 8 . Januar 1927
an -den -5 . Ausschuß des Reichstags die folgende Eingabe ge¬
richtet:

Betrifft : Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung
des' Reichshaushaltsplans für das Rechnungsjahr 1827 .

, Die bevorstehende Beratung des Haushaltsgesetzes _ für
1927 gibt uns Veranlassung , unseren Standpunkt zu einigen,

I
ür die Beamtenschaft -besonders wichtigen Bestimmungen die-
es Gesetzentwurfs dem Haushaltsausschutz zu unterbreiten .

Zu 8 5 :
Die Schlüsselungsgrundsätze haben sich nicht bewährt . Bei

ihrer Einführung ist . nnrn von .der Absicht ausgegangen , den
Beamten der gleichen Laufbahiien bei allen Verwaltungen die
gleichen Ä-ufrückungsmöylichkeiten- zu sichern , um so auch die

, von uns gewünschte Überoinstimm-mig tu der Anstellung und
Beförderung der Beamten hcrboizuführen . / Dieser Zweck ist
mit den starren Schbüss-elungSgrundsätzen nicht erreicht wor¬
den , weil -die Verhältnisse bei den einzelnen Verwaltungen -zu

• sehr voneinander abweichen.
' Tie eine Verwaltung hat aus

verschiedenartigen Ursachen durchweg ältere Beamte , die an¬
dere ist stärker mit jüngere » Kräften durchsetzt . Drr Perso -

' nala -bbau und ' -die NachwucliSsperre -n haben außerdem ver¬
schiedenartig gewirkt v

' ' -
Der 6 . Ausschuß des Reichstages , bzw . ein von chm ein » .' gesetzter Unterausschutz, haben sich im Sommer 1925 aus¬

führlich mit diesen Verhältnissen beschäftigt. Das Ergebnis
der Beratungen waren mehrere Entschließungen , die von der
Vollsitzung dess Reichstages bei -der .8 . Lesung des Reichs¬

haushalts für 1926 am 23 . Januar 192Ü angenommen worden
sind und folgenden Wortlaut haben :

-die Aeichsregierung zu ersuchen , eine Denkschrift darüber
vorznlegen, ob --das Snst-om der Verteilung , -der Beamten¬
stellen einer Laufbahn auf verschiedene Besoldungsgruppen
nach starren Schlüsselungsgruudsätzen den . Anforderungen
des Dienstes der einzelnen . Reichsressorts . .. entspricht, ob
-hieran festznhalten sein wir-d, oder welche Vorschläge über
-eine Änderung sich empfehlen;

-die . Reichsregierung zu - ersuchen, in eine Prüfung -dar¬
über einzutreton , -bei lvelcken Reichsmitt-eibebörden beson¬
dere Verhältnisse vorl-iegen. dre ein Lnn-ausgehen über die
normale Schlüsselung in der Bemejjung -der Befoodevungs--

;
'stellen notwen,big machen . Geqeveiwnfalls -' • ft-nJr entspre¬
chende Anforderungen im » amschall für 1926 einznstellen :

die Reichsregi-erung zu ersuchen. -die m den, Schlufse-ungS»
gruudsätzen nicht -ausgefuyrten Besoidu-ngsg-ruppen nsio .

. -ebenfalls . sn diese Grundsätze e-mzu-bezrehen .
- Die in der ersten—Entschließung -von der R-enhsregrerung

geforderte --Denkschrift -ist noch, nicht erschienen.. In ihrer Ant- -
wort (Reichstagsdruckfache« r . - rrdsr . -vom, l-w. -Dezemver 1826 . '.
Seite 96 ) . erklärt die R«-ichsveg»erung . -daß die: -Erwägungen
über das System der Verien -nngoer - wea-mrenireuen einer

. Laufbahn : aus verschiedene Besoldungsgruppen noch nicht ab¬
geschlossen sind und die Vorlage einer , -Denkschrift hierüber
Vorbehalten wird . Anscheinend sind der -Reichsregierung selbst' Bedenken wegen der -dem System anhaftenden Mängel auf »
gestiege -n.

Auch ein-z-elne Länder haben die Schlüssel-un-gsgrniidsätze
mehr oder weniger preiszzegeben und sind nach dom Fortfall
de § Besoldungssperrgesetzes andere Wege gegangen . Der van
ihnen statt dessen .-eingeführten Alters -Anfrückung, die viel
besser geeignet ist , zu übereinstimmenden Verhältnissen zu
führen , wird auch von uns der Vvrz-m; gegeben.

Jedenfalls kann das starre SGlüffe -lungssystem , das nicht
zu -dieser llbereinstimmung f-ühvt , sondern die Unterschiede
vielfach noch verschärft und immer wieder neu entstehen läßt ,
nicht -länger aufrecht erhalten bleiben.

Wir -bitten deshalb , -den 8 -6 und den § 10, in dem für eine
Einzelbeamte -n-gruppe die Schlüsselung iioch besonders festge -

. legt wird, zu streichen .
Zu 8 6 :

Im zweiten Absatz wir-d als völlige Neuerung bestimmt,
das; jede zweite durch natürlichen Abgang fr-eiwerdende

- Stelle -der Besoldungsgruppen I bis XIII nicht wieder besetzt
- werden darf . Das ist -stiller Abbau und dazu in der primi -
. tivsten Forni .

Der mit -dem allgemeinen Personalabbau in den Jahren
1924/25 -beabsichtigte Zweck ist -nicht erreicht worden, weil da¬
mals -die Sache am verkehrten Ende angesaßt wurde . Man
hat Menschen beseitigt, ohne -den Verwaltungsabbau , die Art
der Beschäftigung nrch -Tätigkeit zu ändern . Die Folge war
die Einstellung von Hilfskräften in großer Zahl an Stelle
der von -ihrer Tätigkeit ferngehaltenen Beanrton , denen man
Wartegeld oder Ruhegehalt zahlen mutz. Dieser Abbau , des¬
sen Verkehrtheit allmählich überall -erngesehen worden ist , hat
aufgehört und sollte nach

'
mehrfachen Erklärungen der Regie¬

rung nicht wiederholt werden. Es sollte vielmehr in zukünf¬
tigen Fällen organisch- vorgegaugen werden-, d. h. , zuerst Ver-
waltungsrefovm zum Zweck der Verringerung der Tätigkeits¬
gebiete, woraus sich -dann von selbst eine Verringerung der
Kopfzahl ergibt.

Trotz dieser Erklärung soll jetzt durch die Bestimmung im
§ 6 wieder -das umgekehrte Verfahren , -die „schematische Ver-
riilgeruny * der Zahl der Beamten oingeschlagen werden . Die
Folge davon kann . Wiederum -nur , wie auch im -letzten Satz
des 4 . Absatzes -verschämt angedeutet wird , die vermehrte Ein¬
stellung von -Hilfskräften sein.

Wir müjssen mit allem Nachdruck -gegen -diese Schwächung
des Berufsbeamteutu -ms , denn darauf läuft das Ganze hin¬
aus , Einspruch -erheben. Ganz abgesehen davon, daß auf -diese
Weise -die Zahl derjenigen- vermehrt wird , di«, -ohne -die für
die e-inz-eln-on Läufbah-nen vorgesehenen Bedingungen erfüllt
zu haben, später , von ihrem Standpunkt aus mit Recht , An¬
spruch auf Überführung in -das Beamtenverhältms erheben
werden. .

Erst Abbau und Vereinfachung der Verwaltungsausgaben ,
dann Feststellung, ob und wieviel -Kräfte dadurch -erspart wer¬
den können, -das, ist -der einzig mögliche Weg ; alles andere
ist eine mehr oder weniger schöne Geste auf Kosten des Be-

- rufsbeamtentums .
Zu 8 11 :

Die seit Jahren beabsichtigte Erhöhung der Beam -tenbezüge
ist immer wieder verschoben worden. Im Deze-mber 1926 . ist
es von allen Seiten als ein unerwünschter Zustand bezeichnet
worden, -daß man zum zweiten Male zn dem Äushilfsmitt -ft
einer einmaligen Zuwendung greifen muhte , um -wenigstens
eine vorübergehende Erleichterung , der -bei vielen Beamten
vorhand-on-en Notlage hevbeizuführ«-n . Die vom Reichsfinanz -
minister angekündigte grundsätzliche Neuregelung soll frühe¬
stens am 1 . April 1928 -in Kraft treten . Für das Haushalts -

^ jahr 1927 entsteht damit die Notwendigkeit einer Übevgamgs -
regelung .

Wir sehen hier davon ab , diese Notwendigkeit im einzelnen
zu beweisen, da «die Fraktionen sich erst im Dezember aus -
fuhÄich damit beschäftigt haben und seitdem -die Preise ihre
Aufwärtsentwicklung beibehalten haben und aller Voraussicht
nach auch -noch weiter fortsetzen werden.

Wir -bitten . . deshalb, . eine Übertragung der im Dezember
.gewährten einmaligen . Zuwendung in das -Haushaltsjahr 1927
vprznnehme-n , zweckmäßig .in der .-Weise , -daß die im § 11 un¬
ter vorgeseAne-n Zuschläge erhöht werden , und zwar so ,
'daß die prozentual stärkere - Erhöhung auf die mindestbesolde-
jep , am meisten notleidenden Boamwngruppen entfällt .
, Zu § 12 :

Er ermächtigt den Reichsftrcanzministxr, den Hundentsatz
des Wohnungsgeldzuschusses zu erhöhen. Leider steht diese
Ermächtigung seit langer Zeit nur auf dem Papier , Wir
haben schon mehrfach nachgewiesem , daß das Verhältnis der
Hun-dertsätze -des Wohnungsgeldzufchuffes zn den Hundertsät¬
zen der Friedensmieten - feit Ginftihrung des jetzigen Systems
ab 1 . November 1924 sich immer mehr zuungunsten der Be¬
amten verschoben hat . Seit dom 1 . - Juki 1926 hat sogar eine
Umkehrung stattgefunden , da in vielen Orten die tatsächlich
zu zahlenden Mieten mit -ihren Zuschlägen -den Friedensmiet -
sah übersteigen, während der Wohnnngsgek-dzuschutz, der an
sich wesentlich modriger als in der Vorkriegszeit ist , seit dem
1 : April 1926 auf 100 steht und vom Reichsfinanzminiiter
trotz der Ermächtigung nicht mehr erhöht worden ist. *

Immer stärker und zahlreicher werden außerdem -die Kla¬
gen der Beamten -, die unter -dom Zwang -der Verhältnisse «ine
Wohnung innehaben -, die der Zwangswirtschaft nicht unter¬
liegt oder die für ihre Verhältnisse zu teuer ist.

Die Richt -igkeit unserer Behauptungen geht schon aus -dem
Reichsindex für Wohnungen hervor , der für Dezember 1928
im Reichsdurchschnitt eine Indexziffer von 104,9 nachweist:

-damit ist «ine allg-emoin-e Erhöhung über die Vorkriegsmiete -n
von ru -n-d 5 Prozent fest-gestellt worden.

-Wir bitten deshalb -durch einen Beschluß den Reichsfinanz¬
minister zu -beauftragen , von der -ihni im § 12 -erteilten Er¬
mächtigung Gebrauch zu -machen , und -den Hundertsatz des
Wohnnn-gsgeldzuschusteS wesentlich zu erhöhen.

Wir haben uns hier auf diese knappe Darlegung unseres
Standpunktes beschränkt , den mündlich oder schriftlich aus¬
führlich zu -begründen wir gern bereit sind , und geben uns
-der best-immten Erwartung hin , daß -der Reichshaushaltsaus -
fchutz unserer Auffassung beitritt — und eine Änderung
-der Bestimmungen -in -der von uns beantragten Richtung be¬
schließt.

Et »« neue Itmzugskosterrverordnung für die
Reichsbeamten

Ebenso wie die Reichskostenverordnung neu aufgestellt wird,
liegt auch der Referentenentwurf einer Umzugskostenverord-
nung vor, die -die vorläufige Regelung vom 31 . März 1924
ablösen soll. .

Der neue Entwurf enthält wesentliche Veränderungen , teils
ungünstiger Art gegenüber der bisherigen Regelung . Beson¬
ders herabgemindert sind di« Entschädigungssätze für Umzüge
auf kurze Entfernnngen Das Reichsfinanzminiiterium be¬
gründet diese Maßnahmen damit , -daß nach den üblichen Ta¬
rifsätzen im Spedite -urgewerbe keine höheren Aufwendungen
erforderlich seien und die in Preußen geltenden Sätze für
kurze Strecken nicht höher seien und nach den Erfahrungen
sich im allgemeinen als ausreichend erwiesen hätten .

Die Stufoneintoilung -des Entwurfs baut sich, wie bei dem
Entwurf der Roisekostenverordnu-ng, nach Laufbahnen auf ,
dabei -wird für -die U-Mugsveife -den Familienmitgliedern -die
gleiche Wagen-klaffe wie dom Beamten zugebilligt .

Der DBB . forderte , bei der Besprechung im Reichsfinanz -
ministevium am 2^ Januar Verbesserung der beabsichtigten
Stufeneinte -ilnng und hob hervor , daß für Ruhestands - und
Wärtestandsboamte sqwie für ihre Hinterbliebenen ein Rechts¬
anspruch in der Verordnung vorgesehen werden müsse , wenn
eine Dwnstwohnung zu räumen ist. Für die Berechnung der
Sätze wünschte er , daß der Tag des Umzugs zugrunde gelegt
werde, setzte sich für nicht zu enge Auslegung des Begriffs
„dienstliche Gründe " und andere Verbesserungen des Ent¬
wurfs «in. Im besonderen legte er Nachdruck auf angemes¬
sene Erhöhung des Grundbetrages , damit sich die Enschädi-
gungssätze auch hoi kurzen Entfernungen ausreichender ge¬
stalten . Es gelang , in einten Punkten zusagende Äußerun¬
gen der ReichsregiermrgsVertreter zu erzieken.

Kreisversammlung der badischen Gemeindeforstbeamten
Boi der in Donaueschingen abgehaltenen Kreisversammlung

der Landesfachgouppe der -badischen Gemeindeforstbeamten be¬
richtete -der Vorsitzende , Oberforstmeister Krutina -Heidelberg,
über -die Rechtsstellimg -der Gelneurdeforstbcamten -,. .während
Obersekretär Reimold-Villingen über die Versichecnnyspflicht
-boi -der Fürsorgekasse für badische Gemein-de- und Körper -
schaftsheamte reserierte . In der a-nschließendon Debatte
wurden die teilweise noch bestehenden Mißstände hinsichtlich
-der Besoldungsverhältnisse -der Geme-indebeamten festgestellt.
Woiter wurde die Forderung au -fgestellt, -daß Forstbeamte ,
die voll beschäftigt sind -und die Forstwartschu -le mit Erfolg
besucht haben , gleich den .staatlichen Fvrstbegmten ihren
Dienstbezirk verwalten , die gleichen oder ähnlichen Abzeichen
tragen sollen; auch sollen sie die Amtsbezoichipungen und die
gleiche Besok-dung erhalten . j

Das neue preußische Polizeibramtengesetz
Der im pve-utzischen Ministerium des Indern sertigge»

stellte P -olizeibeamtengosetzontwuvf wird in allernächster Zeit
das Kabinett beschäftigen . Nach dom Entwurf sollen jährlich
8000 Unterbewmte bis zum Hauptwachtmeister durch jüngere
Kräfte ersetzt werden. Dadurch werden dem preußischen Staat
jährlich etwa rund 30 Millionen Mark Unkosten an Versor -
gunHsgebühren entstehen . Der Gesetzentwurf bestimmt fer¬
ner , daß die Polizeückorsten mit dem 54-. , Majore mit -dem
51 . , Hauptl -eute mit dem 48 ., Oberloutnant mit -dem 47 . und
Le-utriant mit -dom 45 . Lebensjahr zwangsweise in -den Ruhe¬
stand versetzt werden. Di« -Berwaltungsbeamten werden
von -dem neuen Gesetzentwurf nicht berührt .

Was der Beamte für Familie u. Haushalt benötigt
M Speisezimmer

Herrenzimmer
Schlafzimmer
Küchen . . CA -551

/ einzelne - MübeletUcke
in bekannt großerAuswahl int Möbelhaus ‘

a i e r Wein heim sr
Karlsruhe Zahlungserleichterung . Kronenstr . 22

Kein Laden , daher billigste Preise

X fctamßj . y . X
Rheinreederei Kohlengrofi - und Kleinhandlung GsgrUnd. 1848

Kohlen , Koks, Briketts , Brennholz
Büro : StefanienstraBe 94 am Kaiserplatz

Fernsprech- Anschlüsse Nr . 815 , 816, 817

Alb . Kämmerer
Telephon 4388

Polstermöbel
Erbprinzenstraße 26

----- Watratzen
Dekorationen

(neu ie jede Reparatur )
517 -

Möbel
Schlafzimmer ♦ Speisezimmer
Wohnzimmer • Herrenzimmer

Küchen - Einzel -Möbel
in guter Qualität

kaufen Sie sehr

preiswert

Nur Philippstr . 19
im

Möbel - und Bettenhaus
Heinrich Karrer
Karlsruhe - Mühlburg
Kein Laden Gegr . 1900
Lieferungfrei Haus — nach auswärtsper Auto

Zablunflo - Erleiebterunfl 1 ö ' 4

Ginen 9üf)m durch die
Gesellschaftswissenschaft

Worms , Rend : Die Soziologie, Wesen , Inhalt und
Beziehung zu anderen Wissenschaften .
Aus dem Französischen übersetzt von Nellie Mombert . Mit
einem Nachwort von G . Salomon über die organische Staats¬
und Gesellschaftslehre. Karlsruhe 1926. Verlag G. Braun .

VIII , 143 Seiten. Preis Feinen M . 4 .—.

Leopold von Wiese schreibt u . a. in den „Kölner Vierteljahrsheften
für Sozialwissenschaften“ : „Klarer und einfacher ist wohl der

schwierige Gegenstand kaum jemals von einem Gelehrten dargestellt
worden . Selten gewährt ein Buch eine so günstige Möglichkeit , auf

knappstem Raume - eine Zusammenfassung der herkömmlichen Haupt¬
richtungen der Soziologie in nuce kennen zu lernen .“

Verlag G . BRAUN in KARLSRUHE .

ilmühli !
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